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641/2/10/104-230/Üb. 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Gewässerausbau am Reuthigraben auf dem Grundstück Fl. Nr. 20, Gemarkung Löschwitz, im Zusammen-
hang mit der Herstellung des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses; 
Auslegung des Bescheides über den vorzeitigen Beginn; 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

Die Stadt Kemnath hat für die Herstellung des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses einen Antrag auf 
Erteilung eines vorzeitigen Beginns nach § 69 WHG für die Erdarbeiten (beginnend mit der Verlegung des 
Regenwasserkanals, danach Beseitigung des vorhandenen Teichs, sowie erforderlichen Abgrabungen und 
Auffüllungen) eingereicht. 
 
Da das Verfahren so weit fortgeschritten ist, dass mit einer Entscheidung zugunsten des Antragsstellers 
zu rechnen ist, konnte dem Antrag stattgegeben werden. 
 
Daher wurde mit Bescheid des Landratsamtes Tirschenreuth vom 17.04.2026 ein vorzeitiger Beginn ge-
nehmigt. 
 
Da es sich um ein Planfeststellungsverfahren handelt, ist der Bescheid zur Einsicht auszulegen. 
Gemäß Art. 69 Abs. 2 Satz 3 BayWG erfolgt die Auslegung durch Veröffentlichung des Bescheides und 
seiner Anlagen in der Zeit vom 03.06 bis einschließlich 17.06.2026 auf der Internetseite des Landrats-
amtes Tirschenreuth (www.kreis-tir.de/landkreis/bekanntmachungen). 
Auf Verlangen kann die Einsichtnahme auch durch Akteneinsicht beim Landratsamt Tirschenreuth, Sach-
gebiet 230, Amtsgebäude 1A, 2. OG, Mähringer Straße 7, 95643 Tirschenreuth, erfolgen (vgl. Art. 69 Abs. 2 
Satz 3, 2. Halbsatz BayWG). Um vorherige telefonische Terminvereinbarung (Tel. 09631/88-252) wird ge-
beten  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen (die keine eigene 
Ausfertigung des Bescheides erhalten haben) als zugestellt (vgl. Art. 69 Abs. 2 BayWG i. V. m. Art. 74 Abs. 
4 Satz 4 BayVwVfG). 
 
 
Tirschenreuth, den 21.05.2026 
Landratsamt Tirschenreuth 
 
 
 
Hubert Schicker 
Landrat 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Schicker 
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